
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/2/28 99/15/0043
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.2002

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

ABGB §1425;

MRG §42;

Rechtssatz

Die Exekutionsbeschränkung des § 42 MRG betri8t nur die Exekution auf Forderungen des Vermieters gegen den

Mieter. Im Falle der Pfändung des Ausfolgungsanspruches der hinterlegten Mieten ist diese Exekutionsbeschränkung

unanwendbar (Hinweis OGH 10. September 1996, 3 Ob 2151/96 m, und Schuhmacher, WoBl 1991, 201).
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